
In ver.di organisierte Studierende haben von Oktober bis Dezember 1492 Studierende in Köln, Aachen,
Dortmund und Münster zu ihren Erfahrungen und Forderungen zum Thema Praktikumsvergütung
befragt. Die Ergebnisse decken sich mit der Evaluation der Landesregierung und unterstreichen damit
die Relevanz einer Reform.

Zentrale Ergebnisse der Befragung:
Bei einer Vergütung erhalten Studierende im Pflichtpraktikum durchschnittlich 376 Euro im
Monat.
Da die durchschnittlichen Lebenserhaltungskosten der Studierenden 959 Euro betragen, gaben
62 % an, neben ihrem (in der Regel) Vollzeitpraktikum arbeiten zu müssen.
Durchschnittlich fordern Studierende eine Vergütung von 990 Euro.
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Weitere Ergebnisse der Befragung finden Sie auf Seite 2 und 3.

Die höhe einer angemessene Vergütung der

befragten Studierenden
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Vergütung im Pflichtpraktikum der  Studierenden

der Sozialen Arbeit, Kindheitspädagogik und

Heilpädagogik

Ich muss während meines Praxissemesters

einer zweiten Arbeit nachgehen:
Ich studiere:

Monatliche Ausgaben der befragten Studierenden: 
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Vergütung im Pflichtpraktikum der  Studierenden

der Sozialen Arbeit, Kindheitspädagogik und

Heilpädagogik

Ich habe im Praxissemester eine

Vergütung erhalten / Ich erhalte im

Praxissemester eine Vergütung:
Ich befinde mich im folgenden 

Studienabschnitt:

Ich studiere an folgender

Hochschule:
Ich befinde mich im

folgenden Semester:
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